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§ 4 PZG
 PZG - Punzierungsgesetz 2000

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.07.2025

1. (1)Bei Edelmetallgegenständen, die aus einem einzigen Edelmetall bestehen, ist die Feingehaltszahl jedenfalls auf

dem Hauptteil anzubringen. Dies gilt auch, wenn der Gegenstand aus mehreren trennbaren Teilen besteht.

2. (2)Bei Edelmetallgegenständen, die aus einem einzigen Edelmetall, jedoch aus unterschiedlichen Legierungen

bestehen, ist die Feingehaltszahl für jede einzelne Legierung zumindest einmal anzubringen.

3. (3)Bei Edelmetallgegenständen, die aus unterschiedlichen Edelmetallen bestehen, ist die entsprechende

Feingehaltszahl für jedes Edelmetall und jede Legierung zumindest einmal anzubringen.

4. (4)Eine Feingehaltszahl gemäß Abs. 2 und 3 darf nur auf einem ihren Angaben entsprechenden Teil des

Edelmetallgegenstandes angebracht werden. Bei Edelmetallgegenständen, die aus edlen und unedlen Metallen

bestehen, ist die Feingehaltszahl auf den aus Edelmetallen bestehenden Teilen anzubringen.

5. (5)Bei Edelmetallgegenständen, die mit Auflagen aus edlen Metallen versehenen sind, ist der Feingehalt des

Grundmetalles anzugeben. Die Angabe des Feingehaltes der Edelmetallauflage ist nicht zulässig.

6. (6)Bei aus unedlen Metallen hergestellten Gegenständen, die mit Auflagen aus edlen Metallen versehen sind, ist

die Angabe eines Feingehaltes nicht zulässig.

7. (7)Bei Edelmetallgegenständen, auf denen wegen ihrer Kleinheit oder sonstigen Beschaffenheit nicht die

Anbringung sämtlicher gemäß Abs. 2 bis 5 sowie §§ 3 und 5 erforderlicher Punzen möglich ist, hat die

Bezeichnung in folgender Reihenfolge zu erfolgen:

In Kraft seit 01.04.2001 bis 31.12.9999
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